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Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
BekanntgabederEntscheidungüberdieInformationsgewährungnach$ 5 Abs.2 S.3 VIG

BESCHEID

nachPrüfungIhresAntragsvom 16.10.2019aufInformationserteilungnachVIG habenwirunsfür
dieÜbermittlungderangefordertenInformationenentschieden.

DieseEntscheidungwurdedem betroffenenLebensmittelunternehmerbekanntgegeben.

WirwerdenIhnen dieInformationennach Ablaufvon 10 Werktagen inForm von KopienderKon-
trollberichtepostalischübersenden,wennder Drittenichtinnerhalbvon 10Werktagengerichtlich
gegendiese Entscheidungvorgeht.

MitfreundlichenGrüßen

-DiesesSchreibenwurdemaschinellerstelltund istauchohne Unterschriftgültig.-
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postanschrift:

Postfach 20 05 43, 80005 München

Hausanschrift:

Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronischin einer für den Schriftformersatz zugelassenen
Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs pereinfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen

entnehmenSie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

2. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der Klageer-
hebungeine Verfahrensgebühr fällig.

3. Auf die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfes durch den betroffenen Lebensmiittelun-
ternehmer, insbesondere auf 8 80 a VwGO, wird hingewiesen.


